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ALSAG 1989 §10 idF 1996/201;

AVG §56;

VwRallg;

Rechtssatz

Das Feststellungsverfahren nach § 10 AltlastensanierungsG alter und neuer Fassung ist gesetzlich als Antragsverfahren

gestaltet, in welchem die antragstellende Partei mit ihrem Feststellungsbegehren den Verfahrensgegenstand dadurch

abgrenzt, daß die Behörde jene Tatbestandsvoraussetzung der Beitragsp>icht nach dem AltlastensanierungsG

festzustellen hat, deren Feststellung von der antragstellenden Partei im Feststellungsantrag begehrt wurde, und nicht

mehr.
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